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B 168 Gegenentwurf zur Volksinitiative «Sichere Prämienverbilligung – Abbau verhindern» 
 

Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

      Gesetz 
über die Verbilligung von Prämien der Kran-
kenversicherung 

 

 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  

 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom 7. Mai 2019,  

 

 beschliesst:  

 I.  

 Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Kran-
kenversicherung (Prämienverbilligungsgesetz) vom 
24. Januar 19951 (Stand 1. Januar 2019) wird wie 
folgt geändert: 

 

§  6 
Anrechenbare Prämien 

§  6 Abs. 1 (geändert)  

1 Für die Berechnung des Anspruchs auf Prämien-
verbilligung sind die Richtprämien massgebend, die 
der Regierungsrat pro Kalenderjahr festsetzt. Dabei 
orientiert sich der Regierungsrat an den Prämien der 
Krankenpflege-Grundversicherung. 

1 Für die Berechnung des Anspruchs auf Prämien-
verbilligung sind die Richtprämien massgebend, die 
der Regierungsrat pro Kalenderjahr festsetzt. Sie 
betragen mindestens 84 Prozent der Durchschnitts-
prämien gemäss dem Bundesgesetz über Ergän-
zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenversicherung vom 6. Oktober 20162. 

 

                                                   
1 SRL Nr. 866 
2 SR 831.30 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

§  7 
Anspruch auf Prämienverbilligung im Allgemeinen 

§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 1ter (neu), 
Abs. 2 (geändert), Abs. 2ter (neu), Abs. 3 (geändert) 

§  7 Abs. 1 (geändert GASK), Abs. 2 (geändert RK) 

1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter 
Vorbehalt von Absatz 6, soweit die Richtprämien ei-
nen bestimmten Prozentsatz des massgebenden 
Einkommens übersteigen. Die Prämien für Kinder 
und junge Erwachsene können unabhängig von den 
Einkommensverhältnissen verbilligt werden. Bei un-
teren und mittleren Einkommen sind die Prämien für 
Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung um 
mindestens 50 Prozent zu verbilligen. 

1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter 
Vorbehalt von Absatz 6, soweit die anrechenbaren 
Prämien einen bestimmten Prozentsatz des mass-
gebenden Einkommens übersteigen. Dieser Pro-
zentsatz darf höchstens 10 Prozent zuzüglich höchs-
tens 0,00015 Prozentpunkten für jeden Franken des 
massgebenden Einkommens betragen. Die Prämien 
für Kinder und junge Erwachsenen können unabhän-
gig von den Einkommensverhältnissen verbilligt wer-
den.  

1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter 
Vorbehalt von Absatz 6, soweit die anrechenbaren 
Prämien einen bestimmten Prozentsatz des massge-
benden Einkommens übersteigen. Dieser Prozent-
satz darf höchstens 10 Prozent zuzüglich höchstens 
0,00010 Prozentpunkten für jeden Franken des mas-
sgebenden Einkommens betragen. Die Prämien für 
Kinder und junge Erwachsenen können unabhängig 
von den Einkommensverhältnissen verbilligt werden.  

 1bis Eltern oder Elternteile, unter deren Obhut Kinder 
bis zum vollendeten 18. Altersjahr leben, haben An-
spruch auf die Verbilligung der anrechenbaren Prä-
mien für Kinder um mindestens 80 Prozent, sofern 
ihr massgebendes Einkommen im Sinn der Absätze 
2–6 eine bestimmte Einkommensgrenze nicht über-
schreitet. Bei Eltern entspricht die Einkommensgren-
ze mindestens dem Median des Reineinkommens 
Verheirateter mit einem Kind gemäss der kantonalen 
Steuerstatistik abzüglich des geltenden Pauschalbe-
trages für ein Kind gemäss Absatz 2. Bei einem El-
ternteil beträgt die Einkommensgrenze mindestens 
80 Prozent dieses Medians abzüglich des geltenden 
Pauschalbetrages für ein Kind. 
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

 1ter Bei jungen Erwachsenen in Ausbildung, die bei 
ihren unterhaltspflichtigen Eltern oder einem unter-
haltspflichtigen Elternteil wohnen, besteht ein An-
spruch auf die Verbilligung der anrechenbaren Prä-
mien für junge Erwachsene um mindestens 50 Pro-
zent, wenn das gemeinsame massgebende Ein-
kommen im Sinn der Absätze 2–6 eine bestimmte 
Einkommensgrenze nicht überschreitet. Bei Eltern 
entspricht die Einkommensgrenze mindestens dem 
Median des Reineinkommens Verheirateter mit ei-
nem Kind gemäss der kantonalen Steuerstatistik ab-
züglich des geltenden Pauschalbetrages für einen 
jungen Erwachsenen in Ausbildung gemäss Absatz 
2. Bei einem Elternteil beträgt die Einkommensgren-
ze mindestens 80 Prozent dieses Medians abzüglich 
des geltenden Pauschalbetrages für einen jungen 
Erwachsenen in Ausbildung.  

 

2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens 
im Sinn von Absatz 1 ist vom Nettoeinkommen ge-
mäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als Net-
toeinkommen gelten die um die Aufwendungen nach 
den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steuerge-
setzes vom 22. November 19993 verminderten steu-
erbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind 

2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens 
im Sinn der Absätze 1–1ter ist vom Nettoeinkommen 
gemäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als 
Nettoeinkommen gelten die um die Aufwendungen 
nach den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steu-
ergesetzes vom 22. November 19994 verminderten 
steuerbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind 

2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens 
im Sinn der Absätze 1–1ter ist vom Nettoeinkommen 
gemäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als 
Nettoeinkommen gelten die um die Aufwendungen 
nach den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steu-
ergesetzes vom 22. November 19995 verminderten 
steuerbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind 
Aufzählung unverändert. 

                                                   
3 SRL Nr. 620. Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen. 
4 SRL Nr. 620. Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen. 
5 SRL Nr. 620. Auf dieses Gesetz wird im Folgenden nicht mehr hingewiesen. 

http://srl.lu.ch/data/620/de
http://srl.lu.ch/data/620/de
http://srl.lu.ch/data/620/de
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

 d.bis (neu) Abzüge für die Unterhalts- und Verwal-
tungskosten von Liegenschaften im Privatvermö-
gen, soweit sie 20 Prozent des Bruttomietertra-
ges oder des steuerbaren Mietwerts von Gebäu-
den übersteigen (§ 39 Abs. 2 und 3 Steuerge-
setz), 

 

e. 10 Prozent des Reinvermögens; als Reinvermö-
gen gilt das Vermögen vor Abzug der steuer-
freien Beträge gemäss § 52 des Steuergesetzes. 

e. (geändert) 10 Prozent des Reinvermögens; als 
Reinvermögen gilt das Vermögen vor Abzug der 
steuerfreien Beträge gemäss § 52 des Steuerge-
setzes; vorbehalten bleibt Absatz 2ter. 

 

Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und 
behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steu-
ergesetz) sowie ein Pauschalbetrag für Kinder und 
junge Erwachsene in Ausbildung. 

Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und 
behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steu-
ergesetz) sowie ein Pauschalbetrag für Kinder und 
junge Erwachsene in Ausbildung von mindestens 
9000 Franken pro Kind und jungen Erwachsenen.  

Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und 
behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steu-
ergesetz) sowie ein Pauschalbetrag von mindestens 
9000 Franken pro Kind und jungen Erwachsenen in 
Ausbildung.  

 2ter Übersteigt das Reinvermögen bei Verheirateten 
200 000 Franken und bei Alleinstehenden  100 000  
Franken, besteht kein Anspruch auf Prämienverbilli-
gung. Wohnen Kinder oder junge Erwachsene in 
Ausbildung bei den Eltern oder einem Elternteil, er-
höht sich diese Vermögensgrenze um 50 000 Fran-
ken pro Kind und jungen Erwachsenen in Ausbil-
dung.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere durch Verord-
nung, insbesondere den Prozentsatz des massge-
benden Einkommens, den Pauschalabzug für Kinder 
und junge Erwachsene in Ausbildung, den Pauschal-
betrag gemäss Absatz 2a und die Einzelheiten der 
Verbilligung von Prämien für Kinder und junge Er-
wachsene. Er kann den Prozentsatz des massge-
benden Einkommens je nach Einkommenshöhe line-
ar oder progressiv ausgestalten. Der Regierungsrat 
legt die Berechnung der Prämienverbilligung jährlich 
nach Massgabe der verfügbaren Mittel fest. Er hört 
die Gemeinden vorher in geeigneter Weise an. 

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere durch Verord-
nung, insbesondere den Prozentsatz des massge-
benden Einkommens, den Pauschalbetrag gemäss 
Absatz 2a und die Einzelheiten der Verbilligung von 
Prämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbil-
dung. Er legt die Berechnung der Prämienverbilli-
gung jährlich im Rahmen des Bundesrechts und des 
kantonalen Rechts sowie nach Massgabe der ver-
fügbaren Mittel fest. Er hört die Gemeinden vorher in 
geeigneter Weise an. 

 

§  10 
Finanzierung 

§  10 Abs. 1bis (neu), Abs. 3bis (neu) §  10 Abs. 1bis (gelöscht), Abs. 3bis (geändert) GASK 

 1bis Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden 
haben jeweils mindestens den Beiträgen des Vorjah-
res zu entsprechen.  

 

 3bis Die Prämienverbilligung ist auch auszurichten, 
wenn der Kantonsrat am 1. Januar des Jahres, für 
das Prämienverbilligung beansprucht wird, noch kei-
nen Voranschlag festgesetzt hat.   

3bis Die Prämienverbilligung ist auch auszurichten, 
wenn der Kantonsrat am 1. Januar des Jahres, für 
das Prämienverbilligung beansprucht wird, noch kei-
nen Voranschlag festgesetzt hat. Die Beiträge des 
Kantons und der Gemeinden haben jeweils mindes-
tens den Beiträgen des Vorjahres zu entsprechen.  

 §  25b (neu) 
Übergangsbestimmung der Änderung vom 

 

 1 Die Prämienverbilligung für das Jahr 2020 wird 
nach bisherigem Recht durchgeführt.  
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Geltendes Recht 
Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. Sep-
tember 2019 

Anträge der RK vom 18. September 2019 und 
der GASK vom 23. September 2019 für die 
2. Beratung 

 2 Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden ge-
mäss § 10 Absatz 1bis für das Jahr 2021 haben min-
destens den Beiträgen für das Jahr 2020 zu entspre-
chen.   

 

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

      Die Änderung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Sie ist den 
Stimmberechtigten als Gegenentwurf zur abgelehn-
ten Initiaitve «Sichere Prämienverbilligung - Abbau 
verhindern» in einer Doppelabstimmung zu unterbrei-
ten.  

      

 Luzern,  

 Im Namen des Kantsonrates: 
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber:  
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B 168 Gegenentwurf zur Volksinitiative «Sichere Prämienverbilligung – Abbau verhindern»

		Geltendes Recht

		Ergebnis der 1. Beratung im KR vom 9. September 2019

		Anträge der RK vom 18. September 2019 und der GASK vom 23. September 2019 für die 2. Beratung



		     

		Gesetz
über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung

		



		

		Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

		



		

		nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 7. Mai 2019, 

		



		

		beschliesst:

		



		

		I.

		



		

		Gesetz über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (Prämienverbilligungsgesetz) vom 24. Januar 1995
 (Stand 1. Januar 2019) wird wie folgt geändert:

		



		§  6


Anrechenbare Prämien

		§  6 Abs. 1 (geändert)

		



		1 Für die Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung sind die Richtprämien massgebend, die der Regierungsrat pro Kalenderjahr festsetzt. Dabei orientiert sich der Regierungsrat an den Prämien der Krankenpflege-Grundversicherung.

		1 Für die Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung sind die Richtprämien massgebend, die der Regierungsrat pro Kalenderjahr festsetzt. Sie betragen mindestens 84 Prozent der Durchschnittsprämien gemäss dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2016
.

		



		§  7


Anspruch auf Prämienverbilligung im Allgemeinen

		§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 1ter (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 2ter (neu), Abs. 3 (geändert)

		§  7 Abs. 1 (geändert GASK), Abs. 2 (geändert RK)



		1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter Vorbehalt von Absatz 6, soweit die Richtprämien einen bestimmten Prozentsatz des massgebenden Einkommens übersteigen. Die Prämien für Kinder und junge Erwachsene können unabhängig von den Einkommensverhältnissen verbilligt werden. Bei unteren und mittleren Einkommen sind die Prämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung um mindestens 50 Prozent zu verbilligen.

		1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter Vorbehalt von Absatz 6, soweit die anrechenbaren Prämien einen bestimmten Prozentsatz des massgebenden Einkommens übersteigen. Dieser Prozentsatz darf höchstens 10 Prozent zuzüglich höchstens 0,00015 Prozentpunkten für jeden Franken des massgebenden Einkommens betragen. Die Prämien für Kinder und junge Erwachsenen können unabhängig von den Einkommensverhältnissen verbilligt werden. 

		1 Anspruch auf Prämienverbilligung besteht unter Vorbehalt von Absatz 6, soweit die anrechenbaren Prämien einen bestimmten Prozentsatz des massgebenden Einkommens übersteigen. Dieser Prozentsatz darf höchstens 10 Prozent zuzüglich höchstens 0,00010 Prozentpunkten für jeden Franken des massgebenden Einkommens betragen. Die Prämien für Kinder und junge Erwachsenen können unabhängig von den Einkommensverhältnissen verbilligt werden. 



		

		1bis Eltern oder Elternteile, unter deren Obhut Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr leben, haben Anspruch auf die Verbilligung der anrechenbaren Prämien für Kinder um mindestens 80 Prozent, sofern ihr massgebendes Einkommen im Sinn der Absätze 2–6 eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet. Bei Eltern entspricht die Einkommensgrenze mindestens dem Median des Reineinkommens Verheirateter mit einem Kind gemäss der kantonalen Steuerstatistik abzüglich des geltenden Pauschalbetrages für ein Kind gemäss Absatz 2. Bei einem Elternteil beträgt die Einkommensgrenze mindestens 80 Prozent dieses Medians abzüglich des geltenden Pauschalbetrages für ein Kind.

		



		

		1ter Bei jungen Erwachsenen in Ausbildung, die bei ihren unterhaltspflichtigen Eltern oder einem unterhaltspflichtigen Elternteil wohnen, besteht ein Anspruch auf die Verbilligung der anrechenbaren Prämien für junge Erwachsene um mindestens 50 Prozent, wenn das gemeinsame massgebende Einkommen im Sinn der Absätze 2–6 eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreitet. Bei Eltern entspricht die Einkommensgrenze mindestens dem Median des Reineinkommens Verheirateter mit einem Kind gemäss der kantonalen Steuerstatistik abzüglich des geltenden Pauschalbetrages für einen jungen Erwachsenen in Ausbildung gemäss Absatz 2. Bei einem Elternteil beträgt die Einkommensgrenze mindestens 80 Prozent dieses Medians abzüglich des geltenden Pauschalbetrages für einen jungen Erwachsenen in Ausbildung. 

		



		2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens im Sinn von Absatz 1 ist vom Nettoeinkommen gemäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als Nettoeinkommen gelten die um die Aufwendungen nach den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steuergesetzes vom 22. November 1999
 verminderten steuerbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind

		2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens im Sinn der Absätze 1–1ter ist vom Nettoeinkommen gemäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als Nettoeinkommen gelten die um die Aufwendungen nach den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steuergesetzes vom 22. November 1999
 verminderten steuerbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind

		2 Zur Bestimmung des massgebenden Einkommens im Sinn der Absätze 1–1ter ist vom Nettoeinkommen gemäss der Steuerveranlagung auszugehen. Als Nettoeinkommen gelten die um die Aufwendungen nach den §§ 33–39 sowie 40 Absatz 1a–g des Steuergesetzes vom 22. November 1999
 verminderten steuerbaren Einkünfte. Hinzuzuzählen sind


Aufzählung unverändert.



		

		d.bis
(neu) Abzüge für die Unterhalts- und Verwaltungskosten von Liegenschaften im Privatvermögen, soweit sie 20 Prozent des Bruttomietertrages oder des steuerbaren Mietwerts von Gebäuden übersteigen (§ 39 Abs. 2 und 3 Steuergesetz),

		



		e.
10 Prozent des Reinvermögens; als Reinvermögen gilt das Vermögen vor Abzug der steuerfreien Beträge gemäss § 52 des Steuergesetzes.

		e.
(geändert) 10 Prozent des Reinvermögens; als Reinvermögen gilt das Vermögen vor Abzug der steuerfreien Beträge gemäss § 52 des Steuergesetzes; vorbehalten bleibt Absatz 2ter.

		



		Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steuergesetz) sowie ein Pauschalbetrag für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung.

		Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steuergesetz) sowie ein Pauschalbetrag für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung von mindestens 9000 Franken pro Kind und jungen Erwachsenen. 

		Davon abzuziehen sind die krankheits-, unfall- und behinderungsbedingten Kosten (§ 40 Abs. 1h Steuergesetz) sowie ein Pauschalbetrag von mindestens 9000 Franken pro Kind und jungen Erwachsenen in Ausbildung. 



		

		2ter Übersteigt das Reinvermögen bei Verheirateten 200 000 Franken und bei Alleinstehenden  100 000  Franken, besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung. Wohnen Kinder oder junge Erwachsene in Ausbildung bei den Eltern oder einem Elternteil, erhöht sich diese Vermögensgrenze um 50 000 Franken pro Kind und jungen Erwachsenen in Ausbildung. 

		



		3 Der Regierungsrat regelt das Nähere durch Verordnung, insbesondere den Prozentsatz des massgebenden Einkommens, den Pauschalabzug für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung, den Pauschalbetrag gemäss Absatz 2a und die Einzelheiten der Verbilligung von Prämien für Kinder und junge Erwachsene. Er kann den Prozentsatz des massgebenden Einkommens je nach Einkommenshöhe linear oder progressiv ausgestalten. Der Regierungsrat legt die Berechnung der Prämienverbilligung jährlich nach Massgabe der verfügbaren Mittel fest. Er hört die Gemeinden vorher in geeigneter Weise an.

		3 Der Regierungsrat regelt das Nähere durch Verordnung, insbesondere den Prozentsatz des massgebenden Einkommens, den Pauschalbetrag gemäss Absatz 2a und die Einzelheiten der Verbilligung von Prämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung. Er legt die Berechnung der Prämienverbilligung jährlich im Rahmen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts sowie nach Massgabe der verfügbaren Mittel fest. Er hört die Gemeinden vorher in geeigneter Weise an.

		



		§  10


Finanzierung

		§  10 Abs. 1bis (neu), Abs. 3bis (neu)

		§  10 Abs. 1bis (gelöscht), Abs. 3bis (geändert) GASK



		

		1bis Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden haben jeweils mindestens den Beiträgen des Vorjahres zu entsprechen. 

		



		

		3bis Die Prämienverbilligung ist auch auszurichten, wenn der Kantonsrat am 1. Januar des Jahres, für das Prämienverbilligung beansprucht wird, noch keinen Voranschlag festgesetzt hat.  

		3bis Die Prämienverbilligung ist auch auszurichten, wenn der Kantonsrat am 1. Januar des Jahres, für das Prämienverbilligung beansprucht wird, noch keinen Voranschlag festgesetzt hat. Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden haben jeweils mindestens den Beiträgen des Vorjahres zu entsprechen. 



		

		§  25b (neu)


Übergangsbestimmung der Änderung vom

		



		

		1 Die Prämienverbilligung für das Jahr 2020 wird nach bisherigem Recht durchgeführt. 

		



		

		2 Die Beiträge des Kantons und der Gemeinden gemäss § 10 Absatz 1bis für das Jahr 2021 haben mindestens den Beiträgen für das Jahr 2020 zu entsprechen.  

		



		

		II.

		



		     

		Keine Fremdänderungen.

		     



		

		III.

		



		     

		Keine Fremdaufhebungen.

		     



		

		IV.

		



		     

		Die Änderung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Sie ist den Stimmberechtigten als Gegenentwurf zur abgelehnten Initiaitve «Sichere Prämienverbilligung - Abbau verhindern» in einer Doppelabstimmung zu unterbreiten. 

		     



		

		Luzern,

		



		

		Im Namen des Kantsonrates:
Der Präsident:
Der Staatsschreiber: 
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